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burg 1844 . Doch kann man die in dieſen Schriften entwickelten

Anſichten nicht überall billigen .

XVII . Titel .

§ 2 . Von dem Einſatzpfandvertrag (nantissement).

Das Weſen dieſes Vertrags beſteht darin , daß der Schuldner ,

oder auch ein Dritter für den Schuldner , dem Gläubiger vesp . einem

Dritten den Beſitz einer Sache zur Sicherheit für ſeine Forderung

einräumt Art . 2071 . 2077 . Je nachdem die Sache eine bewegliche

oder unbewegliche iſt , fällt der Vertrag im erſteren Falle unter den

Begriff eines Fauſtpfandes ( gage ) und im zweiten Falle unter den

eines Nutzpfandes ( antichrese ) . Beide Verträge ſind Realverträge ,

indem ſie nur durch die traditio wirkſam werden , und ſie gewähren

kein dingliches Recht gegen dritte Beſitzer ( droit de suite ) .

855 . I . Von dem Fauſtpfand .

I . Erforderniſſe :
A. in materieller Beziehung :

1) eine bewegliche Sache , ſei es nun eine körperliche oder un⸗

körperliche ( Schuldforderung ) 2072 . 2075 . Da bei körperlichen
Sachen der Beſitz als Eigenthum gilt , und der wahre Eigenthümer
keine Klage gegen denjenigen Dritten hat , dem die Sache von

ſeinem Mitcontrahenten überliefert wurde , ſo folgt hieraus

nothwendig , daß auch die Verpfändung einer fremden beweglichen

Sache , ſo bald ſie zu dieſem Zwecke übergeben iſt , gegen den

wahren Eigenthümer eben ſo wirkſam ſein muß , als ' es eine

Veräußerung geweſen wäre . Der Zuſatz 2077 a , welcher dieſe
Folgerung aus Art . 2279 mißkennend , etwas anderes feſt⸗

ſetzen wollte , Brauer IV . S . 91. , ſanctionirt ſeinen Worten

nach dieſen Grundſatz .

Yuebergabe der Sache an den Gläubiger oder einen

Dritten , ſofern nicht der eine oder der andere die Sache

ohnedies ſchon beſitzt , in welchem Falle nur der Beſitztitel ver⸗

ändert wird , wie bei einem constitutum possessorium . 2075 .

Bei Schuldforderungen iſt die Uebergabe der Schuldurkunde

und die Signifikation an den Schuldner nöthig , Letzteres jedoch nicht .
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bei Urkunden , die auf jeden Inhaber lauten . Bei dieſen genügt

die Uebergabe der Urkunde . Regbl . 1837 . Nro . 19 . S . 129 .

B. Formelle Erforderniſſe zur Wahrung des Vor —

rechts gegen dritte Perſonen (nicht zur Gültigkeit der Pfand⸗

beſtellung zwiſchen Gläubiger und Schuldner ) . Sofern der verpfändete

Gegenſtand 75 fl. werth iſt ( nach dem Urtert : ſofern er 75 fl. über⸗

ſtei gt ) iſt nöthig :
1) Errichtung einer öffentlichen Urkunde oder Eintrag der Privat⸗

urkunde in öffentliche Bücher Art . 2074 und Regbl . von 1826

nro . X, welche Urkunde

2) die ſchuldige Summe , und

3 ) die genaue Bezeichnung des Pfandobjekts enthalten muß. Für

den Beweis der Pfandbeſtellung zwiſchen Gläubiger und

Schuldner gelten die allgemeinen Grundſätze insbeſondere

Art . 1341 .

II . Wirkungen des Vertrages .
A. Rechte des Pfandgläubigers .

1) Recht auf gerichtlichen Verkauf im Fall der Nichtzah⸗

lung der Forderung , wofür das Pfand beſtellt wurde — Verbot

aller ändernden Gedinge , insbeſondere der lex commissoria . 2078 .

2 ) Recht auf vorzügliche Befriedigung vor anderen Kreditoren

Art . 2102 . Abſ . 2 .

3) Retentionsrecht wegen anderweiter Forderungen . Der Ur⸗

text giebt dieſes blos in Anſehung ſolcher Forderungen , welche

a ) nach der Pfandbeſtellung entſtanden , und

b) vor der Bezahlung der eigentlichen Pfandſchuld fällig geworden

ſind , während das Landrecht ( 2083 ) wie die J. vn . C. etiam

ob chirogr . pec . 8. 27 . in den Worten : „ at si in possessione
fueris constitutus : nisi ca quoque pecunia tibi aà debitore

reddatur vel offeratur quæ sine pignore debetur , eam

restituere propter exceptionem doli mali non cogeris “ die

Bedingung a. nicht kennt .

J ) Recht auf Vergütung der impensee necessariæ et utiles

2080 , und des durch fehlerhafte erlittenen
dens . 1721 . Abſ . 2.

B . Pflichten des Pfandgläubigers ſind :

1) Bewahrung der Sache als guter Hausvater 2080 . Wegen

Mißbrauch vergl . Art . 2082 .

2) Abrechnung der Erträgniſſe an der Forderung , Art . 2081 .



3 ) Herausgabe der Sache nach Erlöſchung der Schuld .

C. Rechte und Pflichten des Schuldners Art . 2079 . 2071 a.

Anmerkungen .

1) Wenn das Pfandobject dem Pfandgläubiger wider ſeinen

Willen aus dem Beſitze kömmt, ſo hat er gegen den Pfandſchuldner
die Vertragsklage , gegen dritte Perſonen aber utiliter ( Art . 1166 )
die rei vindicatio . 2279 .

2) Das obenerwähnte Retentionsrecht unterſcheidet ſich , wie

das Retentionrecht überhaupt , ſehr weſentlich von dem Fauſtpfands⸗
srechte ſelbſt und zwar insbeſondere dadurch , daß es kein Vorzugs⸗
recht vor anderen Gläubigern gewährt .

3) Ueber die Untheilbarkeit vergleiche Art . 2083 und unten .

§ 4 . II . Nutzpfandvertrag .

Dieſer Vertrag beſteht darin , daß man eine unbewegliche Sache

wegen einer eigenen Schuld oder wegen der Schuld eines Dritten

dem Gläubiger zum Genuſſe überläßt , damit er den Ertrag zunächſt
an den Zinſen und ſodann an dem Kapital ſelbſt in Abrechnung

bringe . Dieſer Vertrag kann gegen dritte Perſonen immer nur

durch Urkunden bewieſen werden . Vorträge S . 209 . Art . 2085 .

Es kann mit einem Unterpfandsrecht auf die Sache ſelbſt ver —

bunden werden ( Art . 2091 a. ) und man kann ſtatt der wechſelſei⸗

tigen Abrechnung bedingen , daß der Ertrag mit den Zinſen der

Schuld konpenſirt ſein ſoll , Art . 2089 , jedoch muß dieſes Geding

wenigſtens in ſo weit als unerlaubt betrachtet werden , als es die

Beſtimmungen über den erlaubten Zinsfuß überſteigt Art . 1907 a . ff .

Dieſes Nutzungsrecht iſt ein perſönliches Recht und wirkt nach

Brauer IV . S . 711 nicht gegen die Gläubiger , welche früher oder

ſpäter ein Vorzugs⸗ oder Unterpfandsrecht auf die Liegenſchaft

erlangt haben d. h. der Nutzpfandgläubiger ſoll nicht verlangen

dürfen , daß dieſe Gläubiger ſich nur an das Grundeigenthum hal⸗

ten , und ihm den Genuß überlaſſen , bis er bezahlt iſt .

Zachariä II . S : 549 behauptet übrigens , daß der Nutzpfand⸗

gläubiger ſein Recht , wie der Miethsmann , gegen einen ſpätern

Erwerber der Liegenſchaft behaupten könne . Wenn dieſes richtig

iſt , ſo iſt nicht wohl einzuſehen , warum ihm Zachariä dieſes Recht

gegen einen ſpäteren Unterpfandsgläubiger abſprechen will und mit

beſſerem Rechte behauptet Boileux commentaire ad Art . 2091 , daß

ein gehörig beurkundetes Nutzpfand den ſpäteren Unterpfands⸗
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